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B9-0155/2024

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Ermordung von Alexei Nawalny 
und der Notwendigkeit von EU-Maßnahmen zur Unterstützung der politischen 
Gefangenen und der unterdrückten Zivilgesellschaft in Russland
(2024/2579(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Russland, zu Alexei Nawalny und 
zu der Zivilgesellschaft und Menschenrechtsverteidigern in Russland,

– unter Hinweis auf die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention),

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, zu deren 
Vertragsparteien die Russische Föderation gehört,

– unter Hinweis auf die internationalen Menschenrechtsverpflichtungen, zu deren 
Einhaltung sich Russland als Mitglied des Europarats, der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und der Vereinten Nationen sowie als 
Unterzeichner anderer Menschenrechtsverträge verpflichtet hat,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention und die dazugehörigen 
Protokolle, insbesondere auf Artikel 10 über das Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Artikel 11 über das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass sich die Russische Föderation in eine voll ausgebildete, 
blutrünstige Diktatur im klassischen Sinne verwandelt hat, was aus verschiedenen 
Gründen von vielen westlichen Nationen ignoriert wurde und sowohl interne 
Repressionen als auch externe Aggressionen ermöglicht hat;

B. in der Erwägung, dass der russische Rechtsanwalt, Oppositionspolitiker und Bekämpfer 
der Korruption Alexei Nawalny, Preisträger des Sacharow-Preises 2021, am 16. Januar 
2024 in der arktischen Strafkolonie IK-3 verstorben ist, wo er eine willkürliche und 
politisch motivierte Strafe verbüßte und wiederholt Folter und unmenschlicher 
Behandlung ausgesetzt war;

C. in der Erwägung, dass bereits am 20. August 2020 ein Mordversuch gegen Alexei 
Nawalny unternommen wurde, als er mit Nowitschok, einem militärisch einsetzbaren 
Nervenkampfstoff, vergiftet wurde, was als politisch motivierter Mordversuch eines im 
Bereich von Giftstoffen tätigen Eliteteams des russischen Geheimdienstes (FSB) 
gewertet wurde;

D. in der Erwägung, dass die Ermordung von Alexei Nawalny kein Einzelfall ist, sondern 
Teil des von Putin verfolgten Musters von Gewalt, Unterdrückung abweichender 
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Meinungen und Einschüchterung von politischen Gegnern und Aktivisten der 
Zivilgesellschaft in Russland ist, wie die fortgesetzte Schikanierung, willkürliche 
Verhaftung, Inhaftierung und die versuchte oder tatsächliche Ermordung von Personen, 
die es gewagt haben, sich gegenüber der Regierung zu positionieren, beweisen, darunter 
Boris Nemzow, Anna Politkowskaja, Wladimir Kara-Mursa, Sergei Protasanow, Natalja 
Estemirowa, Alexander Litwinenko, Sergei Magnitski und Sergei Skripal;

E. in der Erwägung, dass in staatlichem Auftrag begangene Morde und die physische 
Eliminierung führender Oppositioneller ungestraft geblieben sind und dass die 
Personen, die dieser ungeheuerlichen Verbrechen verdächtigt wurden, außerdem vom 
Kreml belohnt wurden;

F. in der Erwägung, dass die russischen Staatsorgane und die politische Führung ihr 
repressives und autoritäres Regime gegen ihre eigenen Bürger, die Zivilgesellschaft, die 
politische Opposition und Medienschaffende fortsetzen, die immer wieder Schikanen, 
Observierungen, physischen Angriffen, Drohungen, Razzien und Durchsuchungen ihrer 
Büros und Wohnungen, Verleumdungskampagnen, gerichtlichen Schikanen, 
willkürlichen Festnahmen und Misshandlungen sowie Verstößen gegen das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit ausgesetzt 
sind;

G. in der Erwägung, dass das russische Regime sich nicht um die Wahrung der Identität 
der fast 200 auf seinem Gebiet lebenden ethnischen und nationalen Gemeinschaften 
schert, bei denen sich oftmals um indigene Bevölkerungsgruppen handelt; in der 
Erwägung, dass im Lande mit Unterstützung der Regierung Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus und die Verherrlichung der allen überlegenen „großen russischen Nation“ 
gedeihen;

H. in der Erwägung, dass die russischen Behörden ihre Bemühungen intensiviert haben, 
jegliche Kritik an früheren sowjetischen und gegenwärtigen Verbrechen, insbesondere 
seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, im Keim zu ersticken, wobei Menschen 
weiter im Gefängnis oder in Untersuchungshaft sitzen oder zur Zwangsbehandlung in 
die Psychiatrie eingewiesen werden, darunter Dmitri Iwanow, Wladimir Kara-Mursa, 
Ioann Kurmojarow, Wiktorija Petrowa, Marija Ponomarenko, Alexandra Skotschilenko, 
Dmitri Talantow und die Oppositionsaktivisten Alexei Gorinow und Ilja Jaschin;

I. in der Erwägung, dass Putin Handlanger rekrutiert, um seine politischen Gegner 
außerhalb Russlands ermorden zu lassen; in der Erwägung, dass am 13. Februar 2024 
ein 28-jähriger russischer Pilot, Maxim Kusminow, in Spanien brutal ermordet wurde, 
nachdem er sich geweigert hatte, im Krieg Russlands in der Ukraine Kriegsverbrechen 
zu begehen, und dass zuvor ein tschetschenischer Flüchtling, Selimchan Changoschwili, 
in Berlin ermordet wurde und Putin nun die Freilassung des Täters fordert;

J. in der Erwägung, dass Alexei Nawalny allgemein als die wichtigste Oppositionsfigur, 
die Putins Herrschaft und sein repressives kleptokratisches System anklagte, angesehen 
wurde und daher ein persönlicher Feind Putins war;

K. in der Erwägung, dass die Reaktionen westlicher Demokratien auf diese Morde und auf 
andere aggressive Handlungen der Russischen Föderation nicht stark genug waren, um 
den Kreml von der Fortsetzung seiner feindseligen und repressiven Politik abzubringen;
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L. in der Erwägung, dass die bereits vorgenommene Auflösung von Memorial vor dem 
Hintergrund wiederholter und systematischer Versuche der russischen Regierung zu 
sehen ist, die Geschichte umzuschreiben und die freie Debatte über die Bewertung 
historischer Verbrechen und Ereignisse einzuschränken, wobei die Aufrechterhaltung 
der Lüge von Katyn besonders hervorsticht; in der Erwägung, dass das Schicksal von 
Memorial deutlich zeigt, wie die russischen Staatsorganen die Gesetze über 
ausländische Agenten einsetzen, um Kritiker und unabhängige Stimmen 
einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen;

M. in der Erwägung, dass die russischen Staatsorgane nach Angaben des Komitees zum 
Schutz von Journalisten seit 2021 Dutzende Medienorganisationen als „unerwünscht“ 
eingestuft haben und Radio Free Europe/Radio Liberty die 142. Organisation ist, die 
derart bezeichnet wurde; in der Erwägung, dass die Liste mehrere im Exil tätige, 
unabhängige Medien umfasst, darunter den Fernsehsender TV Doschd (TV Rain), 
Meduza, Nowaja Gaseta Europa, iStories, The Insider, Bellingcat und Proekt;

N. in der Erwägung, dass eine aktive Zivilgesellschaft ein wesentlicher Bestandteil einer 
demokratischen und offenen Gesellschaft sowie für die Wahrung der Menschenrechte 
und der Rechtsstaatlichkeit unerlässlich ist; in der Erwägung, dass nichtstaatliche 
Organisationen in modernen demokratischen Gesellschaften eine entscheidende Rolle 
spielen und daher in der Lage sein müssen, ungehindert und ohne ungebührliche 
Einflussnahme staatlicher Stellen tätig zu werden; in der Erwägung, dass das harte 
Vorgehen der russischen Behörden gegen die Zivilgesellschaft und die 
Menschenrechtsverteidiger an die Zeiten der Sowjetunion erinnert und letztlich den 
Interessen des russischen Volkes schadet und die Möglichkeiten für einen offenen und 
freien Dialog zunichtemacht;

O. in der Erwägung, dass es in der Russische Föderation über 1 000 politische Häftlinge 
gibt; in der Erwägung, dass die Europäische Union ihre Solidarität mit allen Dissidenten 
und den Bevölkerungsteilen Russlands bekundet, die sich trotz der Bedrohung ihrer 
Freiheit und ihres Lebens und trotz des Drucks seitens des Kremls und der russischen 
Staatsmacht nach wie vor für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie einsetzen;

1. verurteilt aufs Schärfste den Mord an Alexei Nawalny; bekundet der Familie von Alexei 
Nawalny sein Mitgefühl; fordert eine internationale Untersuchung der Umstände seines 
Todes mit dem Ziel, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen; fordert eine 
gemeinsame und angemessene internationale Reaktion auf dieses tragische Ereignis;

2. betont, dass sich Alexei Nawalnys Ansichten zu Russlands aggressivem Vorgehen auf 
der internationalen Bühne gewandelt haben und er seine frühere Meinung zum 
Großmachtstreben Russlands, einschließlich der Aggression gegen Georgien im Jahr 
2008 und gegen die Ukraine seit 2014, geändert hat; ist davon überzeugt, dass der 
Kreml befürchtete, dass andere unter bestimmten Umständen einen ähnlichen Kurs 
verfolgen könnten;

3. fordert die EU auf, diplomatische, wirtschaftliche und rechtliche Möglichkeiten zu 
sondieren, um diejenigen, die für den Mord an Alexei Nawalny verantwortlich sind, 
sowie andere Mitglieder des Regimes, die für Menschenrechtsverletzungen 
verantwortlich sind, einschließlich hochrangiger Beamter und Mitglieder der 
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Sicherheitskräfte und des Strafvollzugssektors, zur Rechenschaft zu ziehen, und zwar 
auf der Grundlage der von Alexei Nawalnys Stiftung für Korruptionsbekämpfung 
veröffentlichten Liste der 6000; begrüßt die jüngste Verhängung von Sanktionen durch 
die USA nach dem Tod von Alexei Nawalny und fordert die EU auf, die Reaktion der 
demokratischen Welt zu koordinieren;

4. verurteilt aufs Schärfste die Festnahme der Russinnen und Russen, die dem Tod von 
Alexei Nawalny in Russland gedenken wollten;

5. bringt seine größte Achtung, Solidarität und Unterstützung für die Menschen zum 
Ausdruck, die ihre Freiheit und sogar ihr Leben zur Verteidigung grundlegender 
Menschen- und Bürgerrechte, die vom Regime in Russland in eklatanter Weise verletzt 
werden, riskieren; würdigt den Mut von Wladimir Kara-Mursa;

6. ist der Ansicht, dass dauerhafte Veränderungen in der Russischen Föderation die 
Abkehr vom Großmachtstreben, Entkolonialisierung und erneute Besinnung auf den 
staatlichen Föderalismus sowie einen klaren Bruch mit der imperialistischen 
Vergangenheit Russlands erfordern;

7. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass das 
Regime für die die Verbrechen, die es auf dem Hoheitsgebiet der Russischen Föderation 
und auch auf dem Boden der Europäischen Union und weltweit begangen hat, zur 
Rechenschaft gezogen wird;

8. bekräftigt, dass die EU ihre volle Solidarität mit der russischen Zivilgesellschaft 
bekunden sollte, die sich den universellen demokratischen Werten verschrieben hat und 
das Großmachtstreben ablehnt, und dass sie das europäische Sanktionssystem für 
Menschenrechtsverletzungen nutzen sollte, um die Verantwortlichen von 
Menschenrechtsverletzungen zu bestrafen; fordert den Rat auf, seine Arbeit in dieser 
Angelegenheit umgehend fortzusetzen; betont, dass Täter, die 
Menschenrechtsverletzungen begangen haben, weder ein EU-Visum erhalten dürfen 
noch die Möglichkeit haben sollten, Vermögen in den Mitgliedstaaten zu besitzen und 
Freiheiten in Anspruch zu nehmen, die sie ihren Bürgerinnen und Bürgern verweigern;

9. fordert die EU auf, eng mit internationalen Partnern, einschließlich der G7 und anderer 
gleichgesinnter Länder, zusammenzuarbeiten und die Bemühungen zur Bekämpfung 
von Menschenrechtsverletzungen und -verstößen in Russland zu koordinieren, unter 
anderem durch strengere gezielte Sanktionen, diplomatischen Druck und Unterstützung 
der Zivilgesellschaft;

10. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung der Familie von Alexei Nawalny, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Rat, der Kommission, den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten sowie dem Europarat, der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, Radio Free Europe/Radio Liberty, Memorial International 
und dem Menschenrechtszentrum Memorial und den russischen Staatsorganen zu 
übermitteln.


